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Nr. 129 • Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck 

Verkehrsbeschränkende Maßnahmen für die Bewoh-
ner sämtlicher Ortschaften im Bezirk Innsbruck Land

nach dem Epidemiegesetz 1950 

Zum Schutz der Bevölkerung vor einer Weiterverbreitung
des Coronavirus (SARS-CoV-2) werden unter Gewährlei-
stung der Versorgungssicherheit und des freien Warenver-
kehrs für alle Gemeinden des Bezirkes Innsbruck-Land
nachstehende Verkehrsbeschränkungen unter Berücksich-
tigung von Ausnahmen angeordnet.
Die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck verordnet als zu-

ständige Behörde gemäß §§ 6 iVm 24 Epidemiegesetz 1950
in der geltenden Fassung folgende Maßnahmen zum Schutz
vor der Weiterverbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2):

§ 1

Österreichische Staatsbürger und Staatsangehörige an-
derer Staaten, die nicht über einen Haupt- oder Nebenwohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen, haben
den Bezirk, bzw. aufgrund der korrespondierenden Verord-
nungen in allen Bezirken Tirols, das Landesgebiet Tirol un-
verzüglich zu verlassen, sofern sie nicht einer beruflichen
Tätigkeit zur Aufrechterhaltung von kritischer Infrastruktur
oder der Versorgungssicherheit nachgehen. 

Österreichischen Staatsbürgern und Staatsangehörigen
anderer Staaten, die über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen und sich im
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung nicht in Tirol
aufhalten, ist die Einreise zu gestatten. Dies gilt auch für Per-
sonen, die in Tirol einer beruflichen Tätigkeit zur Aufrechter-
haltung von kritischer Infrastruktur oder der Versorgungssi-
cherheit nachgehen.

§ 2

Das Verlassen des eigenen Wohnsitzes wird Personen,
die ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt in Tirol haben, mit Ausnahme von triftigen Grün-
den zur Deckung von Grundbedürfnissen verboten.
Triftige Gründe zur Deckung von Grundbedürfnissen, die

ein Verlassen des eigenen Wohnsitzes rechtfertigen, sind
die Ausübung beruflicher Tätigkeiten, die Inanspruchnahme
medizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungslei-
stungen (z.B. Arztbesuch, medizinische Behandlungen, The-
rapie), Handlungen zur Versorgung der Grundbedürfnisse
(z.B. Lebensmitteleinkauf, Gang zur Apotheke oder zum
Geldautomat, Besuch bei Alten, Kranken oder Menschen mit
Einschränkungen in ihrem jeweiligen privaten Bereich) und
Handlungen zur Versorgung von Tieren. Diese triftigen Grün-
de sind im Falle von Kontrollen durch die Organe des öffent-
lichen Sicherheitsdienstes glaubhaft zu machen.
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§ 3

Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die
Beschränkungen zu überwachen und gegebenenfalls sicher-
heitspolizeilich einzuschreiten.

§ 4

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung an der
Amtstafel der Gemeinden sowie der Bezirksverwaltungsbehör-
de in Kraft und mit Ablauf des 22. März 2020 außer Kraft.

§ 5

Wer den §§ 1 und 2 dieser Verordnung zuwiderhandelt, be-
geht gemäß § 40 Epidemiegesetz 1950 eine Verwaltungsüber-
tretung und ist mit Geldstrafe bis zu € 1.450,–, im Falle ihrer
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen, zu
bestrafen.

Der Bezirkshauptmann: Mag. Kirchmair

Nr. 130 • Bezirkshauptmannschaft Reutte 

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Reutte  

Verkehrsbeschränkende Maßnahmen für die Bewohner
sämtlicher Ortschaften im Bezirk Reutte 

nach dem Epidemiegesetz 1950 

Zum Schutz der Bevölkerung vor einer Weiterverbreitung
des Coronavirus (SARS-CoV-2) werden unter Gewährleistung
der Versorgungssicherheit und des freien Warenverkehrs für
alle Gemeinden des Bezirkes Reutte nachstehende Verkehrs-
beschränkungen unter Berücksichtigung von Ausnahmen an-
geordnet.
Die Bezirkshauptmannschaft Reutte verordnet als zustän-

dige Behörde gemäß §§ 6 iVm 24 Epidemiegesetz 1950, in der
geltenden Fassung, folgende Maßnahmen zum Schutz vor der
Weiterverbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2):

§ 1

Österreichische Staatsbürger und Staatsangehörige ande-
rer Staaten, die nicht über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen, haben den Be-
zirk Reutte, bzw. aufgrund der korrespondierenden Verordnun-
gen in allen Bezirken Tirols, das Landesgebiet Tirol unverzüg-
lich zu verlassen, sofern sie nicht einer beruflichen Tätigkeit
zur Aufrechterhaltung von kritischer Infrastruktur oder der Ver-
sorgungssicherheit nachgehen.
Österreichischen Staatsbürgern und Staatsangehörigen

anderer Staaten, die über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen und sich im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung nicht in Tirol auf-
halten, ist die Einreise zu gestatten. Dies gilt auch für Personen,
die in Tirol einer beruflichen Tätigkeit zur Aufrechterhaltung von
kritischer Infrastruktur oder der Versorgungssicherheit nach-
gehen.

§ 2

Das Verlassen des eigenen Wohnsitzes wird Personen, die
ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt in Tirol haben, mit Ausnahme von triftigen Gründen zur
Deckung von Grundbedürfnissen verboten.
Triftige Gründe zur Deckung von Grundbedürfnissen, die

ein Verlassen des eigenen Wohnsitzes rechtfertigen, sind die
Ausübung beruflicher Tätigkeiten, die Inanspruchnahme me-
dizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen
(z.B. Arztbesuch, medizinische Behandlungen, Therapie),
Handlungen zur Versorgung der Grundbedürfnisse (z.B. Le-

bensmitteleinkauf, Gang zur Apotheke oder zum Geldautomat,
Besuch bei Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkun-
gen in ihrem jeweiligen privaten Bereich) und Handlungen zur
Versorgung von Tieren. Diese triftigen Gründe sind im Falle
von Kontrollen durch die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes glaubhaft zu machen.

§ 3

Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die
Beschränkungen zu überwachen und gegebenenfalls sicher-
heitspolizeilich einzuschreiten.

§ 4

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung an der
Amtstafel der Gemeinden sowie der Bezirksverwaltungsbehör-
de in Kraft und mit Ablauf des 22. März 2020 außer Kraft.

§ 5

Wer den §§ 1 und 2 dieser Verordnung zuwiderhandelt, be-
geht gemäß § 40 Epidemiegesetz 1950 eine Verwaltungsüber-
tretung und ist mit Geldstrafe bis zu € 1.450,–, im Falle ihrer
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen, zu
bestrafen.

Die Bezirkshauptfrau: Mag. Rumpf

Nr. 131 • Bezirkshauptmannschaft Schwaz 

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Schwaz  

Verkehrsbeschränkende Maßnahmen für die Bewohner
sämtlicher Ortschaften im Bezirk Schwaz 

nach dem Epidemiegesetz 1950 

Zum Schutz der Bevölkerung vor einer Weiterverbreitung
des Coronavirus (SARS-CoV-2) werden unter Gewährleistung
der Versorgungssicherheit und des freien Warenverkehrs für
alle Gemeinden des Bezirkes Schwaz nachstehende Verkehrs-
beschränkungen unter Berücksichtigung von Ausnahmen an-
geordnet.
Die Bezirkshauptmannschaft Schwaz verordnet als zustän-

dige Behörde gemäß §§ 6 iVm 24 Epidemiegesetz 1950 in der
geltenden Fassung folgende Maßnahmen zum Schutz vor der
Weiterverbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2):

§ 1

Österreichische Staatsbürger und Staatsangehörige ande-
rer Staaten, die nicht über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen, haben den Be-
zirk, bzw. aufgrund der korrespondierenden Verordnungen in
allen Bezirken Tirols, das Landesgebiet Tirol unverzüglich zu
verlassen, sofern sie nicht einer beruflichen Tätigkeit zur Auf-
rechterhaltung von kritischer Infrastruktur oder der Versor-
gungssicherheit nachgehen. 
Österreichischen Staatsbürgern und Staatsangehörigen

anderer Staaten, die über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen und sich im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung nicht in Tirol auf-
halten, ist die Einreise zu gestatten. Dies gilt auch für Personen,
die in Tirol einer beruflichen Tätigkeit zur Aufrechterhaltung von
kritischer Infrastruktur oder der Versorgungssicherheit nach-
gehen.

§ 2

Das Verlassen des eigenen Wohnsitzes wird Personen, die
ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt in Tirol haben, mit Ausnahme von triftigen Gründen zur
Deckung von Grundbedürfnissen verboten.
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Triftige Gründe zur Deckung von Grundbedürfnissen, die
ein Verlassen des eigenen Wohnsitzes rechtfertigen, sind die
Ausübung beruflicher Tätigkeiten, die Inanspruchnahme me-
dizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen
(z.B. Arztbesuch, medizinische Behandlungen, Therapie),
Handlungen zur Versorgung der Grundbedürfnisse (z.B. Le-
bensmitteleinkauf, Gang zur Apotheke oder zum Geldautomat,
Besuch bei Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkun-
gen in ihrem jeweiligen privaten Bereich) und Handlungen zur
Versorgung von Tieren. Diese triftigen Gründe sind im Falle
von Kontrollen durch die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes glaubhaft zu machen.

§ 3

Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die
Beschränkungen zu überwachen und gegebenenfalls sicher-
heitspolizeilich einzuschreiten.

§ 4

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung an der
Amtstafel der Gemeinden sowie der Bezirksverwaltungsbehör-
de in Kraft und mit Ablauf des 22. März 2020 außer Kraft.

§ 5

Wer den §§ 1 und 2 dieser Verordnung zuwiderhandelt, be-
geht gemäß § 40 Epidemiegesetz 1950 eine Verwaltungsüber-
tretung und ist mit Geldstrafe bis zu € 1.450,–, im Falle ihrer
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen, zu
bestrafen.

Der Bezirkshauptmann: Dr. Brandl

Nr. 132 • Bezirkshauptmannschaft Imst 

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Imst  

Verkehrsbeschränkende Maßnahmen für die Bewohner
sämtlicher Ortschaften im Bezirk Imst 

nach dem Epidemiegesetz 1950 

Zum Schutz der Bevölkerung vor einer Weiterverbreitung
des Coronavirus (SARS-CoV-2) werden unter Gewährleistung
der Versorgungssicherheit und des freien Warenverkehrs für
alle Gemeinden des Bezirkes Imst nachstehende Verkehrsbe-
schränkungen unter Berücksichtigung von Ausnahmen ange-
ordnet.

Die Bezirkshauptmannschaft Imst verordnet als zuständige
Behörde gemäß §§ 6 iVm 24 Epidemiegesetz 1950 in der gel-
tenden Fassung folgende Maßnahmen zum Schutz vor der
Weiterverbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2):

§ 1

Österreichische Staatsbürger und Staatsangehörige ande-
rer Staaten, die nicht über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen, haben den Be-
zirk, bzw. aufgrund der korrespondierenden Verordnungen in
allen Bezirken Tirols, das Landesgebiet Tirol unverzüglich zu
verlassen, sofern sie nicht einer beruflichen Tätigkeit zur Auf-
rechterhaltung von kritischer Infrastruktur oder der Versor-
gungssicherheit nachgehen. 

Österreichischen Staatsbürgern und Staatsangehörigen
anderer Staaten, die über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen und sich im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung nicht in Tirol auf-
halten, ist die Einreise zu gestatten. Dies gilt auch für Personen,
die in Tirol einer beruflichen Tätigkeit zur Aufrechterhaltung von
kritischer Infrastruktur oder der Versorgungssicherheit nach-
gehen.

§ 2

Das Verlassen des eigenen Wohnsitzes wird Personen, die
ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt in Tirol haben, mit Ausnahme von triftigen Gründen zur
Deckung von Grundbedürfnissen verboten.
Triftige Gründe zur Deckung von Grundbedürfnissen, die

ein Verlassen des eigenen Wohnsitzes rechtfertigen, sind die
Ausübung beruflicher Tätigkeiten, die Inanspruchnahme me-
dizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen
(z.B. Arztbesuch, medizinische Behandlungen, Therapie),
Handlungen zur Versorgung der Grundbedürfnisse (z.B. Le-
bensmitteleinkauf, Gang zur Apotheke oder zum Geldautomat,
Besuch bei Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkun-
gen in ihrem jeweiligen privaten Bereich) und Handlungen zur
Versorgung von Tieren. Diese triftigen Gründe sind im Falle
von Kontrollen durch die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes glaubhaft zu machen.

§ 3

Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die
Beschränkungen zu überwachen und gegebenenfalls sicher-
heitspolizeilich einzuschreiten.

§ 4

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung an der
Amtstafel der Gemeinden sowie der Bezirksverwaltungsbehör-
de in Kraft und mit Ablauf des 22. März 2020 außer Kraft.

§ 5

Wer den §§ 1 und 2 dieser Verordnung zuwiderhandelt, be-
geht gemäß § 40 Epidemiegesetz 1950 eine Verwaltungsüber-
tretung und ist mit Geldstrafe bis zu € 1.450,–, im Falle ihrer
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen, zu
bestrafen.

Der Bezirkshauptmann: Dr. Waldner

Nr. 133 • Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel 

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel  

Verkehrsbeschränkende Maßnahmen für die Bewohner
sämtlicher Ortschaften im Bezirk Kitzbühel 

nach dem Epidemiegesetz 1950 

Zum Schutz der Bevölkerung vor einer Weiterverbreitung
des Coronavirus (SARS-CoV-2) werden unter Gewährleistung
der Versorgungssicherheit und des freien Warenverkehrs für
alle Gemeinden des Bezirkes Kitzbühel nachstehende Ver-
kehrsbeschränkungen unter Berücksichtigung von Ausnah-
men angeordnet.
Die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel verordnet als zu-

ständige Behörde gemäß §§ 6 iVm 24 Epidemiegesetz 1950
in der geltenden Fassung folgende Maßnahmen zum Schutz
vor der Weiterverbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2):

§ 1

Österreichische Staatsbürger und Staatsangehörige ande-
rer Staaten, die nicht über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen, haben den Be-
zirk, bzw. aufgrund der korrespondierenden Verordnungen in
allen Bezirken Tirols, das Landesgebiet Tirol unverzüglich zu
verlassen, sofern sie nicht einer beruflichen Tätigkeit zur Auf-
rechterhaltung von kritischer Infrastruktur oder der Versor-
gungssicherheit nachgehen.
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Österreichischen Staatsbürgern und Staatsangehörigen
anderer Staaten, die über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen und sich im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung nicht in Tirol auf-
halten, ist die Einreise zu gestatten. Dies gilt auch für Personen,
die in Tirol einer beruflichen Tätigkeit zur Aufrechterhaltung von
kritischer Infrastruktur oder der Versorgungssicherheit nach-
gehen.

§ 2

Das Verlassen des eigenen Wohnsitzes wird Personen, die
ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt in Tirol haben, mit Ausnahme von triftigen Gründen zur
Deckung von Grundbedürfnissen verboten.
Triftige Gründe zur Deckung von Grundbedürfnissen, die

ein Verlassen des eigenen Wohnsitzes rechtfertigen, sind die
Ausübung beruflicher Tätigkeiten, die Inanspruchnahme me-
dizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen
(z.B. Arztbesuch), Handlungen zur Versorgung der Grundbe-
dürfnisse (z.B. Lebensmitteleinkauf, Gang zur Apotheke oder
zum Geldautomat) und Handlungen zur Versorgung von Tie-
ren. Diese triftigen Gründe sind im Falle von Kontrollen durch
die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes glaubhaft zu
machen.

§ 3

Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die
Beschränkungen zu überwachen und gegebenenfalls sicher-
heitspolizeilich einzuschreiten.

§ 4

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung an der
Amtstafel der Gemeinden sowie der Bezirksverwaltungsbehör-
de in Kraft und mit Ablauf des 22. März 2020 außer Kraft.

§ 5

Wer den §§ 1 und 2 dieser Verordnung zuwiderhandelt, be-
geht gemäß § 40 Epidemiegesetz 1950 eine Verwaltungsüber-
tretung und ist mit Geldstrafe bis zu € 1.450,–, im Falle ihrer
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen, zu
bestrafen.

Der Bezirkshauptmann: Dr. Berger

Nr. 134 • Bezirkshauptmannschaft Lienz 

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Lienz  

Verkehrsbeschränkende Maßnahmen für die Bewohner
sämtlicher Ortschaften im Bezirk Lienz 

nach dem Epidemiegesetz 1950 

Zum Schutz der Bevölkerung vor einer Weiterverbreitung
des Coronavirus (SARS-CoV-2) werden unter Gewährleistung
der Versorgungssicherheit und des freien Warenverkehrs für
alle Gemeinden des Bezirkes Lienz nachstehende Verkehrs-
beschränkungen unter Berücksichtigung von Ausnahmen an-
geordnet.
Die Bezirkshauptmannschaft Lienz verordnet als zuständi-

ge Behörde gemäß §§ 6 iVm 24 Epidemiegesetz 1950 in der
geltenden Fassung folgende Maßnahmen zum Schutz vor der
Weiterverbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2):

§ 1

Österreichische Staatsbürger und Staatsangehörige ande-
rer Staaten, die nicht über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen, haben den Be-
zirk, bzw. aufgrund der korrespondierenden Verordnungen in
allen Bezirken Tirols, das Landesgebiet Tirol unverzüglich zu

verlassen, sofern sie nicht einer beruflichen Tätigkeit zur Auf-
rechterhaltung von kritischer Infrastruktur oder der Versor-
gungssicherheit nachgehen.
Österreichischen Staatsbürgern und Staatsangehörigen

anderer Staaten, die über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen und sich im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung nicht in Tirol auf-
halten, ist die Einreise zu gestatten. Dies gilt auch für Personen,
die in Tirol einer beruflichen Tätigkeit zur Aufrechterhaltung von
kritischer Infrastruktur oder der Versorgungssicherheit nach-
gehen.

§ 2

Das Verlassen des eigenen Wohnsitzes wird Personen, die
ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt in Tirol haben, mit Ausnahme von triftigen Gründen zur
Deckung von Grundbedürfnissen verboten.
Triftige Gründe zur Deckung von Grundbedürfnissen, die

ein Verlassen des eigenen Wohnsitzes rechtfertigen, sind die
Ausübung beruflicher Tätigkeiten, die Inanspruchnahme me-
dizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen
(z.B. Arztbesuch, medizinische Behandlungen, Therapie),
Handlungen zur Versorgung der Grundbedürfnisse (z.B. Le-
bensmitteleinkauf, Gang zur Apotheke oder zum Geldautomat,
Besuch bei Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkun-
gen in ihrem jeweiligen privaten Bereich) und Handlungen zur
Versorgung von Tieren. Diese triftigen Gründe sind im Falle
von Kontrollen durch die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes glaubhaft zu machen.

§ 3

Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die
Beschränkungen zu überwachen und gegebenenfalls sicher-
heitspolizeilich einzuschreiten.

§ 4

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung an der
Amtstafel der Gemeinden sowie der Bezirksverwaltungsbehör-
de in Kraft und mit Ablauf des 22. März 2020 außer Kraft.

§ 5

Wer den §§ 1 und 2 dieser Verordnung zuwiderhandelt, be-
geht gemäß § 40 Epidemiegesetz 1950 eine Verwaltungsüber-
tretung und ist mit Geldstrafe bis zu € 1.450,–, im Falle ihrer
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen, zu
bestrafen.

Die Bezirkshauptfrau: Dr. Reisner

Nr. 135 • Landeshauptstadt Innsbruck

VERORDNUNG
der Landeshauptstadt Innsbruck

Verkehrsbeschränkende Maßnahmen für die Bewohner
der Landeshauptstadt Innsbruck 
nach dem Epidemiegesetz 1950 

Zum Schutz der Bevölkerung vor einer Weiterverbreitung
des Coronavirus (SARS-CoV-2) werden unter Gewährleistung
der Versorgungssicherheit und des freien Warenverkehrs für
das Gemeindegebiet der Landeshauptstadt Innsbruck nach-
stehende Verkehrsbeschränkungen unter Berücksichtigung
von Ausnahmen angeordnet.
Der Bürgermeister der Landeshauptstadt Innsbruck verord-

net als zuständige Behörde gemäß §§ 6 iVm 24 Epidemiege-
setz 1950 in der geltenden Fassung folgende Maßnahmen zum
Schutz vor der Weiterverbreitung des Coronavirus (SARS-
CoV-2):
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§ 1

Österreichische Staatsbürger und Staatsangehörige ande-
rer Staaten, die nicht über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen, haben den Be-
zirk, bzw. aufgrund der korrespondierenden Verordnungen in
allen Bezirken Tirols, das Landesgebiet Tirol unverzüglich zu
verlassen, sofern sie nicht einer beruflichen Tätigkeit zur Auf-
rechterhaltung von kritischer Infrastruktur oder der Versor-
gungssicherheit nachgehen. 

Österreichischen Staatsbürgern und Staatsangehörigen
anderer Staaten, die über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen und sich im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung nicht in Tirol auf-
halten, ist die Einreise zu gestatten. Dies gilt auch für Personen,
die in Tirol einer beruflichen Tätigkeit zur Aufrechterhaltung von
kritischer Infrastruktur oder der Versorgungssicherheit nach-
gehen.

§ 2

Das Verlassen des eigenen Wohnsitzes wird Personen, die
ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt in Tirol haben, mit Ausnahme von triftigen Gründen zur
Deckung von Grundbedürfnissen verboten.

Triftige Gründe zur Deckung von Grundbedürfnissen, die
ein Verlassen des eigenen Wohnsitzes rechtfertigen, sind die
Ausübung beruflicher Tätigkeiten, die Inanspruchnahme me-
dizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen
(z.B. Arztbesuch, medizinische Behandlungen, Therapie),
Handlungen zur Versorgung der Grundbedürfnisse (z.B. Le-
bensmitteleinkauf, Gang zur Apotheke oder zum Geldautomat,
Besuch bei Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkun-
gen in ihrem jeweiligen privaten Bereich) und Handlungen zur
Versorgung von Tieren. Diese triftigen Gründe sind im Falle
von Kontrollen durch die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes glaubhaft zu machen.

§ 3

Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die
Beschränkungen zu überwachen und gegebenenfalls sicher-
heitspolizeilich einzuschreiten.

§ 4

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung an der
Amtstafel der Landeshauptstadt Innsbruck in Kraft und mit Ab-
lauf des 22. März 2020 außer Kraft.

§ 5

Wer den §§ 1 und 2 dieser Verordnung zuwiderhandelt, be-
geht gemäß § 40 Epidemiegesetz 1950 eine Verwaltungsüber-
tretung und ist mit Geldstrafe bis zu € 1.450,–, im Falle ihrer
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen, zu
bestrafen.

Der Bürgermeister: Georg Willi

Nr. 136 • Bezirkshauptmannschaft Kufstein

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Kufstein  

Verkehrsbeschränkende Maßnahmen für die Bewohner
sämtlicher Ortschaften im Bezirk Kufstein 

nach dem Epidemiegesetz 1950 

Zum Schutz der Bevölkerung vor einer Weiterverbreitung
des Coronavirus (SARS-CoV-2) werden unter Gewährleistung
der Versorgungssicherheit und des freien Warenverkehrs für
alle Gemeinden des Bezirkes Kufstein nachstehende Ver-
kehrsbeschränkungen unter Berücksichtigung von Ausnah-
men angeordnet.

Die Bezirkshauptmannschaft Kufstein verordnet als zustän-

dige Behörde gemäß §§ 6 iVm 24 Epidemiegesetz 1950 in der

geltenden Fassung folgende Maßnahmen zum Schutz vor der

Weiterverbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2):

§ 1

Österreichische Staatsbürger und Staatsangehörige ande-

rer Staaten, die nicht über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz

oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen, haben den Be-

zirk, bzw. aufgrund der korrespondierenden Verordnungen in

allen Bezirken Tirols, das Landesgebiet Tirol unverzüglich zu

verlassen, sofern sie nicht einer beruflichen Tätigkeit zur Auf-

rechterhaltung von kritischer Infrastruktur oder der Versor-

gungssicherheit nachgehen.

Österreichischen Staatsbürgern und Staatsangehörigen

anderer Staaten, die über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz

oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen und sich im Zeit-

punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung nicht in Tirol auf-

halten, ist die Einreise zu gestatten. Dies gilt auch für Personen,

die in Tirol einer beruflichen Tätigkeit zur Aufrechterhaltung von

kritischer Infrastruktur oder der Versorgungssicherheit nach-

gehen.

§ 2

Das Verlassen des eigenen Wohnsitzes wird Personen, die

ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-

halt in Tirol haben, mit Ausnahme von triftigen Gründen zur

Deckung von Grundbedürfnissen verboten.

Triftige Gründe zur Deckung von Grundbedürfnissen, die

ein Verlassen des eigenen Wohnsitzes rechtfertigen, sind die

Ausübung beruflicher Tätigkeiten, die Inanspruchnahme me-

dizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen

(z.B. Arztbesuch, medizinische Behandlungen, Therapie),

Handlungen zur Versorgung der Grundbedürfnisse (z.B. Le-

bensmitteleinkauf, Gang zur Apotheke oder zum Geldautomat,

Besuch bei Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkun-

gen in ihrem jeweiligen privaten Bereich) und Handlungen zur

Versorgung von Tieren. Diese triftigen Gründe sind im Falle

von Kontrollen durch die Organe des öffentlichen Sicherheits-

dienstes glaubhaft zu machen.

§ 3

Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die

Beschränkungen zu überwachen und gegebenenfalls sicher-

heitspolizeilich einzuschreiten.

§ 4

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung an der

Amtstafel der Gemeinden sowie der Bezirksverwaltungsbehör-

de in Kraft und mit Ablauf des 22. März 2020 außer Kraft.

§ 5

Wer den §§ 1 und 2 dieser Verordnung zuwiderhandelt, be-

geht gemäß § 40 Epidemiegesetz 1950 eine Verwaltungsüber-

tretung und ist mit Geldstrafe bis zu € 1.450,–, im Falle ihrer

Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen, zu

bestrafen.

Der Bezirkshauptmann: Dr. Platzgummer
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Nr. 137 • Bezirkshauptmannschaft Landeck

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Landeck  

Verkehrsbeschränkende Maßnahmen für die Bewohner
sämtlicher Ortschaften im Bezirk Landeck 

nach dem Epidemiegesetz 1950 

Zum Schutz der Bevölkerung vor einer Weiterverbreitung
des Coronavirus (SARS-CoV-2) werden unter Gewährleistung
der Versorgungssicherheit und des freien Warenverkehrs für
alle Gemeinden des Bezirkes Landeck nachstehende Ver-
kehrsbeschränkungen unter Berücksichtigung von Ausnah-
men angeordnet.
Die Bezirkshauptmannschaft Landeck verordnet als zustän-

dige Behörde gemäß §§ 6 iVm 24 Epidemiegesetz 1950 in der
geltenden Fassung folgende Maßnahmen zum Schutz vor der
Weiterverbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2):

§ 1

Österreichische Staatsbürger und Staatsangehörige ande-
rer Staaten, die nicht über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen, haben den Be-
zirk, bzw. aufgrund der korrespondierenden Verordnungen in
allen Bezirken Tirols, das Landesgebiet Tirol unverzüglich zu
verlassen, sofern sie nicht einer beruflichen Tätigkeit zur Auf-
rechterhaltung von kritischer Infrastruktur oder der Versor-
gungssicherheit nachgehen.
Dieser Absatz gilt nicht für die Gemeinden im Paznauntal

und für die Gemeinde St. Anton am Arlberg.
Österreichischen Staatsbürgern und Staatsangehörigen

anderer Staaten, die über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen und sich im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung nicht in Tirol auf-
halten, ist die Einreise zu gestatten. Dies gilt auch für Personen,
die in Tirol einer beruflichen Tätigkeit zur Aufrechterhaltung von
kritischer Infrastruktur oder der Versorgungssicherheit nach-
gehen.

§ 2

Das Verlassen des eigenen Wohnsitzes wird Personen, die
ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt in Tirol haben, mit Ausnahme von triftigen Gründen zur
Deckung von Grundbedürfnissen verboten.
Triftige Gründe zur Deckung von Grundbedürfnissen, die

ein Verlassen des eigenen Wohnsitzes rechtfertigen, sind die
Ausübung beruflicher Tätigkeiten, die Inanspruchnahme me-
dizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen
(z.B. Arztbesuch, medizinische Behandlungen, Therapie),
Handlungen zur Versorgung der Grundbedürfnisse (z.B. Le-
bensmitteleinkauf, Gang zur Apotheke oder zum Geldautomat,
Besuch bei Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkun-
gen in ihrem jeweiligen privaten Bereich) und Handlungen zur
Versorgung von Tieren. Diese triftigen Gründe sind im Falle
von Kontrollen durch die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes glaubhaft zu machen.

§ 3

Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die
Beschränkungen zu überwachen und gegebenenfalls sicher-
heitspolizeilich einzuschreiten.

§ 4

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung an der
Amtstafel der Gemeinden sowie der Bezirksverwaltungsbehör-
de in Kraft und mit Ablauf des 22. März 2020 außer Kraft.

§ 5

Wer den §§ 1 und 2 dieser Verordnung zuwiderhandelt, be-
geht gemäß § 40 Epidemiegesetz 1950 eine Verwaltungsüber-
tretung und ist mit Geldstrafe bis zu € 1.450,–, im Falle ihrer
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen, zu
bestrafen.

Der Bezirkshauptmann: Dr. Maaß
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